
Berichtigung der Verordnung (EU) 2024/1689 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
13. Juni 2024 zur Festlegung harmonisierter Vorschriften für künstliche Intelligenz und zur 
Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 300/2008, (EU) Nr. 167/2013, (EU) Nr. 168/2013, (EU) 
2018/858, (EU) 2018/1139 und (EU) 2019/2144 sowie der Richtlinien 2014/90/EU, (EU) 2016/797 

und (EU) 2020/1828 (Verordnung über künstliche Intelligenz)

(Amtsblatt der Europäischen Union L, 2024/1689, 12. Juli 2024)

1. Seite 44, Erwägungsgrund 177 Satz 3:

Anstatt: „Ausnahmsweise und im Lichte der öffentlichen Rechenschaftspflicht sollten Betreiber von 
KI-Systemen, die Komponenten der in einem Anhang zu dieser Verordnung aufgeführten durch 
Rechtsakte eingerichteten IT-Großsysteme sind, und Betreiber von Hochrisiko-KI-Systemen, die von 
Behörden genutzt werden sollen, die erforderlichen Schritte unternehmen, um den Anforderungen 
dieser Verordnung bis Ende 2030 bzw. bis zum 2. August 2030 nachzukommen.“

muss es heißen: „Ausnahmsweise und im Lichte der öffentlichen Rechenschaftspflicht sollten Akteure in Bezug auf 
KI-Systeme, die Komponenten der in einem Anhang zu dieser Verordnung aufgeführten durch 
Rechtsakte eingerichteten IT-Großsysteme sind, und Akteure in Bezug auf Hochrisiko-KI-Systeme, die 
von Behörden genutzt werden sollen, die erforderlichen Schritte unternehmen, um den 
Anforderungen dieser Verordnung bis Ende 2030 bzw. bis zum 2. August 2030 nachzukommen.“

2. Seite 48, Artikel 3 Nummer 40:

Anstatt: „40. ‚System zur biometrischen Kategorisierung‘ ein KI-System, das dem Zweck dient, natürliche 
Personen auf der Grundlage ihrer biometrischen Daten bestimmten Kategorien zuzuordnen, 
sofern es sich um eine Nebenfunktion eines anderen kommerziellen Dienstes handelt und aus 
objektiven technischen Gründen unbedingt erforderlich ist;“

muss es heißen: „40. ‚System zur biometrischen Kategorisierung‘ ein KI-System, das dem Zweck dient, natürliche 
Personen auf der Grundlage ihrer biometrischen Daten bestimmten Kategorien zuzuordnen, 
sofern es sich nicht um eine Nebenfunktion eines anderen kommerziellen Dienstes handelt und 
aus objektiven technischen Gründen unbedingt erforderlich ist;“.

3. Seite 121, Artikel 111 Absatz 2 Satz 1:

Anstatt: „(2) Unbeschadet der Anwendung des Artikels 5 gemäß Artikel 113 Absatz 3 Buchstabe a gilt 
diese Verordnung für Betreiber von Hochrisiko-KI-Systemen — mit Ausnahme der in Absatz 1 des 
vorliegenden Artikels genannten Systeme —, die vor dem 2. August 2026 in Verkehr gebracht oder in 
Betrieb genommen wurden, nur dann, wenn diese Systeme danach in ihrer Konzeption erheblich 
verändert wurden.“

muss es heißen: „(2) Unbeschadet der Anwendung des Artikels 5 gemäß Artikel 113 Absatz 3 Buchstabe a gilt 
diese Verordnung für Akteure in Bezug auf Hochrisiko-KI-Systeme — mit Ausnahme der in Absatz 1 
des vorliegenden Artikels genannten Systeme —, die vor dem 2. August 2026 in Verkehr gebracht 
oder in Betrieb genommen wurden, nur dann, wenn diese Systeme danach in ihrer Konzeption 
erheblich verändert wurden.“
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